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Information nach Artikel 13, 14 
Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) 

Geruchsbelästigung 

Verantwortlicher für die Datenverarbeitung 
(Name, Sitz, Kontaktdaten, vertretungsberechtigte Person/Leitung) 

Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten 
(Name Datenschutzbeauftragter, Kontaktdaten) 

Stadt Plattling 

Hans Schmalhofer 

Preysingplatz 2 

94447 Plattling 

Telefon: +49 9931 708-0 

E-Mail: poststelle@plattling.bayern.de 

actago GmbH 

Weidenstraße 66 

94405 Landau a.d.Isar 

Telefon: +49 9951 99990-20 

E-Mail: datenschutz@actago.de 

Stand: Januar 2025 
 

Zwecke der Datenverarbeitung: 

Meldung von Vorfällen zur Geruchsbelästigung zur Identifikation und Beseitigung möglicher Ursachen 
 

Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung: 

▪ Initiale Meldung basierend auf Ihrer Einwilligung nach Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO 

▪ Weitere Verwendung der Meldung: Wahrnehmung einer Aufgabe im öffentlichen Interesse gemäß Art. 6 

Abs. 1 lit. e DSGVO, Regelungen des Bundes-Immissionsschutzgesetzes 
 

Empfänger oder Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten: 

Der geschilderte Vorfall wird zur weiteren Bearbeitung an die jeweils zuständige Behörde weitergegeben. Je 

nach Zuständigkeit ist dies der Landkreis Deggendorf, das Bayerische Landesamt für Umwelt (LfU) oder die 

Regierung von Niederbayern. Zur Eingrenzung und Behebung der Geruchsbelästigung können Ihre Daten an 

potenziell verursachende Gewerbebetriebe weitergegeben werden. Die konkreten Empfänger können auf An-

frage genannt werden. 
 

Übermittlung von personenbezogenen Daten an ein Drittland oder eine internationale Organisation: 

Eine Übermittlung personenbezogener Daten an eine internationale Organisation findet nicht statt. 
 

Speicherdauer der Daten, bzw. die Kriterien für die Festlegung der Speicherdauer: 

Die Daten werden von uns so lange gespeichert, wie dies für die Erreichung des Verarbeitungszweckes erfor-

derlich ist bzw. entsprechende Aufbewahrungsfristen erfüllt sind. Für resultierende Immissionsschutzmaßnah-

men erfolgt eine Aufbewahrung für 10 Jahre, bei Ordnungswidrigkeitsverfahren für 5 Jahre. Der Personenbe-

zug aus Ihrer Meldung zur Geruchsbelästigung wird dabei so lange aufrechterhalten, wie dies zur weiteren 

Bearbeitung erforderlich ist oder bis Sie Ihre Einwilligung in die Verarbeitung widerrufen. 
 

Information zu Betroffenenrechten: 

Nach der Datenschutz-Grundverordnung stehen Ihnen folgende Rechte zu: 

▪ Werden Ihre personenbezogenen Daten verarbeitet, so haben Sie das Recht Auskunft über die zu Ihrer Per-

son gespeicherten Daten zu erhalten (Art. 15 DSGVO). 

▪ Sollten unrichtige personenbezogene Daten verarbeitet werden, steht Ihnen ein Recht auf Berichtigung zu 

(Art. 16 DSGVO). 

▪ Liegen die gesetzlichen Voraussetzungen vor, so können Sie die Löschung oder Einschränkung der Verarbei-

tung verlangen sowie Widerspruch gegen die Verarbeitung einlegen (Art. 17, 18 und 21 DSGVO). 
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▪ Wenn Sie in die Datenverarbeitung eingewilligt haben oder ein Vertrag zur Datenverarbeitung besteht und 

die Datenverarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren durchgeführt wird, steht Ihnen gegebenenfalls 

ein Recht auf Datenübertragbarkeit zu (Art. 20 DSGVO). 

▪ Sollten Sie von Ihren oben genannten Rechten Gebrauch machen, prüft die öffentliche Stelle, ob die gesetz-

lichen Voraussetzungen hierfür erfüllt sind. 

▪ Es besteht ein Beschwerderecht beim Bayerischen Landesbeauftragten für den Datenschutz, Prof. Dr. 

Thomas Petri, Postfach 22 12 19, 80502 München, Telefon: +49 89 212672-0, E-Mail: poststelle@daten-

schutz-bayern.de 

 

 

Widerrufsrecht bei Einwilligung: 

Wenn Sie in die Datenerhebung durch den oben genannten Verantwortlichen durch eine entsprechende Er-

klärung eingewilligt haben, können Sie die Einwilligung jederzeit für die Zukunft widerrufen. Die Rechtmäßig-

keit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Datenverarbeitung wird durch diesen nicht be-

rührt. 
 

Pflicht zur Bereitstellung der Daten: 

Die Verpflichtung zur Bereitstellung der personenbezogenen Daten ergibt sich aus den oben genannten 

Rechtsgrundlagen. Ohne Bereitstellung der personenbezogenen Daten kann die Kommune nicht für Sie tätig 

werden. 

 

 


